
1. Anderungsvereinbarung 

zur 

Honorarvereinbarung 2018 mit Wirkung ab 01.01.2018 

zwischen der 

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein 

(nachfolgend KVSH genannt) 

- einerseits -

und 

den Landesverbänden der Krankenkassen 

- AOK NORDWEST - Die Gesundheitskasse. 
- BKK-Landesverband NORDWEST 
- IKK Nord 

- Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

(SVLFG) als landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) 
- KNAPPSCHAFT 

und 

den Ersatzkassen 

- Techniker Krankenkasse (TK) 
- BARMER 
- DAK-Gesundheit 
- Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
- Handelskrankenkasse (hkk) 
- HEK - Hanseatische Krankenkasse 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 

vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Schleswig-Holstein 

(nachfolgend Krankenkassen/-verbände genannt) 

- andererseits -



1. Änderungen zum 1. Januar 2018 

Austausch der Anlage 1a (Berechnungsschema zur ASV-Bereinigung) 

Rückwirkend zum 01 .01 .2018 wird die bestehende Anlage 1 a durch eine neue An

lage 1 a ersetzt. Hintergrund ist, dass der Bewertungsausschuss im Technischen 

Anhang 1 zum Beschluss in seiner 420. Sitzung ein verbindliches Rechenschema 

zur Ermittlung der ASV-Bereinigungsmengen vorgegeben hat. Für die Bereinigung 

der MGV im Rahmen der kassenseitigen Quartalsabrechnung wird hierzu die je

weils anzuwendende Variante des Berechnungsschemas herangezogen. 

2. Änderungen zum 1. Oktober 2018 

Erhöhung des Behandlungsbedarfs (Teil A, Punkt 3.1) 

Die Honorarvereinbarung 2018 wird zum 01.10.2018 in Teil A, Punkt 3.1 um fol

genden neuen Punkt n) ergänzt: 

n) Gemäß B-BWA in der 423. Sitzung erfolgt im Zusammenhang mit der Aufnah

me der GOP 19317 (Grading und immunhistochemische Bestimmung des Rezep

torstatus im Mammographie-Screening) eine Erhöhung des Behandlungsbe

darfs. Die Erhöhung wird entsprechend des Beschlusses umgesetzt und findet in 

den Quartalen IV/2018 - 111/2019 statt, vgl. hierzu Anlage 1. 

3. Anpassung/Ergänzung der Anlage 1 

Anlage 1 wird aufgrund der MGV-Erhöhung unter Punkt 2 entsprechend ange

passt. 

4. Inkrafttreten, Dauer 

1. Diese Änderungsvereinbarung gilt rückwirkend ab 1. Januar 2018 (Teil 1) bzw. 
ab 1. Oktober 2018 {Teil 2). 

2. Diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Nicht
beanstandung (§ 71 Abs. 4 SGB V). Im Falle einer Beanstandung werden die 
Vertragspartner gemeinsam eine Alternativlösung suchen, die dem Sinn und 
Zweck der beanstandeten Regelung gerecht wird. 
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Bad Segeberg, denO 3. S2p. 2018 Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein 

Kiel , den Ogp. 20.Af 

Hamburg, den 

Schwerin, den 
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IKK Nord 
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Hamburg, den 

Kiel , den 

SVLFG als LKK 

KNAPPSCHAFT 

Regionaldirektion Nord, Hamburg 

1·. v . ..... .. .. ... ... . 

(Unterschrift) 

r Ersatzkassen e. V. 
Der Leiter er Landesvertretung Schleswig-Holstein 
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(Unterschrift) 
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